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U
®rgan des ^tferoeij. J>eßatntnenpemus

(grfdjeitit jebcn SSJtotmt einmal.

®ruÄ unb @£pebition:

©filler & SSerber, ©mfebruderei pro „Stlttjof"
S58agljau§g. 7, Sßettt,

tooBftt aucf) SK6onnemcnt8= unb Snyettionê'Sluftrâge p rieten finb.

SSerantmortltcfie ißcbaltion für Sett toiffettfdjafttitfiett Xetl:
Dr. med. p. ^eüettfierg-Jürbp,

^ïibatbngent für (SeBurtSljilfe unb ©çnâïologie.
Spitaladfeiftra&e Sir. 52, Sern.

Pr ben aïïaeraeintn Seil:
pl. SRurte aOßeuger, Hebamme, Sorrainefir.18, SBer».

•JlbottncinetUg :

gatyreë - 8t£>onnement3 gr. 3. — für bie ©djtueiä
S9W. 3. — für ba§ SluSloub.

gttferate :

©djtoeij unb SluSlanb 40 ©tô. pro l»jp. 5ßetitgetXe.

®rS6ere Slufträße entfprec6enber SSabatt.

©ttoaê aus bei geridjtlidjeit ©elmrfêljUfe.

@g ift ftar, bafe ©orgänge, roetche mit fo
bieten gntereffen öerbunben finb, mie bie Schwan*
gerfcfeaft, ©eburt unb SBocfeenbett, fefeon bon
jefeer pietfachen Stnlafe boten gut ^Regelung be»

ftimmter, fie betreffender fragen buret) ben

Staat unb gum Scfeufee ber Schwangeren, aber
aucfe beg œerbenben SRenfcfeen buret) bie ©ecfet*

fprechung. 3Ran mag über bie gutäffigfeit
jotefeer ©inmifetjungen beg Staateg in perfön*
licfee ©erfeättniffe benfen, mie man mill: bie

Satfacfee beftefet, bafe in aüen gibitifierten Sän*
bern ©efefee befielen, bie bei Üebertretung oft
ferneren, ja graufamen ©trafen rufen.

Um nun in biefer ÎRaterie Srrtümer gu Per*

meiben, bafe fälfcfeticbermeife Strafen augge»
fproefeen merben bei ©erbacfet auf gefefemibrtge
SRaniputationen, mufe bie SEBiffenfcfeaft gu unter*
fcfeeiben oerftefeen, aug meieren Urfactjen ge=

wiffe folgen feerguteiten finb unb mag für ©er»
änberungen fpontan, b. fe. fetbftänbig entfielen
tonnen; toeïc^e bagegen geroattfamè ©ingriffe
gur ©oraugfefeung haben.

Sn erfter Sinie motten mir feier bie gufattigen
©erle^ungen bei Sdjmangeren in§ Sluge faffen:
Solche ©erlebungen rufen bem gerict)tti(t)=mebi=
ginifdjen Sntereffe entmeber atg golgen bon
Unfällen, ober alg foïctje fn^rläffiger ober ab*
fi(i)tticE)er KörperPerlefeung. Sie merben gu be*

gutadjten fein gleich mie ©ertebungen bei nidjt
fefemangerett Snbiüibuen.

Un§ intereffiert £)ier bor attem, mag für_©e=
beutung fotefee ©erlebungen für ben SBeiter*

beftanb ber Schmangerfcfeaft hoben tonnen ober

müffen; bann aber auch, inmiefern fie bie

Schwangere fetber treffen unb epentuell bom
Seben gitm Sobe bringen.

©in ©infïufe auf bie Schmangerfchaft ift meift
bei ©erte|ungen nur bann gu erroarten, menu
fie bie ©ebärmutter fetber betreffen. Slucfe fehr
fernere ©ertebungen anderer Körperteile tonnen

ohne ©influfe auf bie Schmangerfchaft bleiben.

SDÎan hat gum ©eifpiet einen galt beobachtet

bon Scfeäbelbafigbruch nach @turg einer Scfewan*

geren auë bem gmeiten Stottmert, ohne Unter»

bredjung ber Schmangerfcfeaft. ferner eine

Scfeufebertefeung burefe baê groercfefetl unb bie

Sungen, Ueberfahrenroerben mit fchmeren SÖSun*

ben am Unterleib unb ben Dberfcfeenfetn. Sann
mürben fogar jehmere ©ertebungen gefefeen ber

Sdheibe unb ber äußeren ©efefeteefetgteite, bei

benen aber bie ©ebärmutter intaft blieb, ohne

baff SIbort eintrat. Sltterbingg tommt eg bann
oft im ©erlaufe ber Leitung nachträglich bocfe

noch 3U Slbortug, aber nicfet immer.
_

Stnberg liegen bie Saiden, menn bie ©ebär*
mutter fetber bon einer ptöfetiefeen ftumpfen
©ewatt getroffen mirb, bie buret) bie ©auch»
beefett mirtt. $ier fann burcfe bie Spreng*
mirfung beg gruefetmafferg bei böltig gefunber
SBanb eine totale ^errei^ung ber ©ebärmutter
eintreten, ohne baf?_ bie äußeren ©audjbecten
berieft merben. SReift reißt guerft ber ©ebär=
muttergrunb ein ; bann fe|t fich ber 3îih im

©ogen auf bie borbere ober bie hintere SBanb

fort. @g finb biefe ©ematteinmirtungen auf
gtühigfeit gefüüte Hohlräume auch in ber Kriegg»
djirurgie genauer ftubiert morben, meit aud)
Schufeberlehungen bei ber grofeen ©töhtichteit
ber einmtrfenben ©ematt ähnliche folgen gu
haben pflegen, ©in Schüfe in eine gefüllte
©tafe g. ©. jagt bag gange Drgan augeinanber
unb äfentidh berfeätt fiefe beg ©efeirn bei Kopf*
fdjüffen aug ber tRäfee.

Sttg gotge einer folcfeen .Qerreifeung haben
mir ben Stugtritt ber gruefet in bie ©aushöhle;
faft ftetg ftirbt bag Kinb babei ab; nur aug*
nahmgmeife, menn bie ©tagenta in ber ger*
riffenen ©ebärmutter fifeen bleibt unb leine
©erblutung ober Snfeltion ber SOÎutter eintritt,
fann eg in ber_ ©auchhöfete meiter getragen
merben. Sßenn bie ©ebärmutter niefet gerptafet,
fo fann e§ gu einer roeitgehenben Slbtöfung beg

grucfetfucheng bon ber SBanbung fommen unb
fo bag Kinb gu ©runbe jgefeen. SBenn babei
bie mütterlichen ©efäfee in meiteren SRafee er*
öffnet merben, fo fann fich bie SRutter perbtuten.

SBeniger teiefet erftären fich bie gälte, in
benen bag Kinb, ohne bafe bie ÜRutter eine

fefemerere ©ertefeung erhielt unb ohne bafe bie

SRaäjgeburt abgetöft mürbe, ©ertefeungen be»

fommt unb mit biefen bann tebenb geboren
merben fann; ober eg fann auch abfterben in*
folge foldjer eg bireft treffender ©emattein*
mirfungen. 3Ran hat in biefer Sßeife tRabet*

fefenurgerretfeungen entftehen fehen, ober Qev*
reifeungen nur eineg tRabetfdjnurgefäffeg ; bann
Schädelbruch beg Kinbeg, Oberfdjenfetbrüdje,
Unterfchenfelbrüdfe. 3Ran hat auch fdjon er»

lebt, bafe durch einen fotefeen Unfall ein Kinb
bon $mittingen getötet unb eineg nicht berührt
mürbe.

©in befonberg fettener galt mirb befdjrieben,
bei bem eine ©chmangere aug 4 äReter fpöhe
herabftürgte. Sie erlitt einen Knöcfeetbrucfe und
©armberlefeungen; bie ©ebärmutter blieb gang,
nur rife ber an ber ^intermanb fifeenbe grubfet*
fudjen big auf bie SBafferfeaut buret) unb bag
Kind berbtutete ficfe.

Stud) fd)on in früherer Säimangerfdjaftggeit
fann eine äufeere ©inmirfung dem" Kinb ©er»
tefeungen gufügen, ofene bafe eg gu ©runbe gefet,
an bem auggetragenen unb normal geborenen
findet man bann bie Farben biefer ©ertefeungen:
man fonftatiert g. ©. fdjtecht geheilte Knochen*
brüefee ber ©eine ober Slrrne.

©g ift auch fcfeon borgefommen, bafe irrtüm*
tiefeermeife ber fdjmangere Uterug, in ber SRei*

nung, man habe eg mit einer ©efcfemutft gu
tun, punftiert mürbe; die Scfemangerfchaft
braucht aber dadurch nicht unterbrochen gu
merben. £)ber man mottte bie oermeinttiche
©ef<h»utft operieren unb öffnete ben ©auch:
auch bann ging meifi bie Scfemangerfcfeaft mei»
ter. Dber in einem gälte hielt mart ben rüd*
märtggebeugten fchtoangeren Uterug für einen
©tutergufe im ®ougtag'fchen ©aume unb fefenitt
hinein; eg trat ber Sob an gnfeftion ein.

5)a in ber Schmangerfchaft bie ©tutgefäfee

eine aufeerorbentliche Side annehmen, fo fönnen
©ertebungen bei Scfemangeren leicht gum ©er*
btutunggtobe führen ; bieg fann fdjon aug einem
PertefetenUnterfchenfetbenenfnoten, einerKrampf*
aber gefchefeen; atterbingg moht nur, menn man
anftatt unterhalb, oberhalb ber Stelle fompri»
miert, alg hätte man eg mit einer Schlagader*
blutung gu tun.

@g ift auch f<h°n Porgefommen, bafe bie
fchmangere ©ebärmutter burch einen Schüfe Per»

tefet mürbe, gn einigen gälten mürbe bie grud)t
mehrfach Pon ber Kugel durchbohrt und getötet.
Sa fann bann bie grage auftauchen, ob ber
Schüfe einen Selbftmorbberfuch -barftettt, ober
Pon fremder fpanb herrüfert. Sie ©ntfefeeibung
ergibt fich aug ber ©iefetung beg Sdjufefanaleg
unb aug ber nach einem Porfeanbenen ©er»
brennunggfaum um bie SBunbe gu erfennenben
gröfeeren tRäfee ber Söaffe.

SBie mir miffen, fann auch bei Porfeanbener
©räbigpofition bie fchmangere ©ebärmutter Pon
fetbft gerreifeen am ©nbe ber Schmangerfchaft;
Stnlafe bagu geben ©eränberungen ber ©ebär»
muttermanb, mie fie nach früheren operatiPen
©ingriffen, g. ©. nach früherem Kaiferjçhnitt,
gurüdbteiben fönnen. Sludfe abnorm tief in bie
SRugfutatur eingemachfene tRachgeburtggotten
fönnen fdjutb fein; ferner ©erbünnungen ber
SBanbung durch früher Porgenommene manuelle
©tagentarlöfung ber ©ertefeungen bei früheren
Stugfrafeungen. gerner ©ertefeungen bei frü*
herer friminetfer gruchtabtreibung. geh habe
fetber einmal einen galt gefehen unb Peröffent*
tiefet, bei bem infolge einer eitrigen ©ntgünbung
beg tinfen ©iteiterg auf operatiPem SSBege ber
erfranfte ©iteiter entfernt unb fein ©ebärmutter»
ende aug ber llterugfante h^auggefefenitten
mürbe; bie Leitung bertief unter ©iterung.
3mei Safere fpäter mürbe bie grau fdjmanger
unb am ©nbe ber Schmangerfchaft, Por ©in*
tritt ber Sßefeen, plafete bie ©iteiterede am Orte
beg früheren ©ingriffeg unb bie grau ging gu
©runbe. ©g liefe ficfe bann mifroffopifeh nach*
meifenA bafe ungtüdlicfeermeife ber gruefetfudjen
gerade auf ber alten narbigen Stelle gefeffen
featte und die gotten burefe tiefeg ^ineinmuefeern
die gerreifeung begünftigt, menn niefet feerPor*
gerufen hatten.

©efdjmütfte ber ©ebärmutter, SRfeome ober
Krebg, fönnen auefe bie SBanbung fr untüchtig
machen, bafe fie bei ftärferer Sefenung gerreifet.
Sann fommt auch angeboren eine abnorm dünne
SBanbung Por, die fotehe gotgen feaben fann,
atterbingg nitfet immer; ein galt, ben ich be»

obaefetete, mo man durch die bünne ©ebärmutter»
manb jebe eingetne gefee beg Kinbeg füfeten unb
beinafee fefeen fonnte, Pertief gang normal, in»
bem die grau Pon fetber unb glatt gebar.

SEBenn gegen ober am ©nbe der Scfemanger*
fefeaft bie SRutter ftirbt, fo ift eg bie moratifefee
tßflicht beg Strgteg, menn man noch mit dem
Seben beg Kinbeg rechnen fann, biefeg durch
Kaiferfcfenitt gur Sßett gu befördern, gn früheren
geiten mar bieg fogar gefefeticfe geboten, gn
neuerer geit feat man biefe ©eftimmung fallen

kern. 15. Mal 1920 «M S Achtzehnter Jahrgang

lk
Gffizielles Grgan des Schweiz. Kebammenverems

Erscheint jeden Monat einmal.

Druck und Expedition:

Bühler à Werder, Buchdruckerei zum „Althof"
Waghausg. 7, Bern,

wohin auch Abonnements- und Jnsertions-Aufträge zu richten sind.

Verantwortliche Redaktion für den wissenschaftlichen Teil :

0r. mvck. v. Jellmberg-Lardy,
Privatdozent für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Spitalackerstraße Nr. 52, Bern.

Für den allgemeinen Teil:
Frl. Marie Wenger, Hebamme, Lorrainestr.t8, Bern.

Abonnements:
Jahres - Abonnements Fr. 3 — für die Schweiz

Mk. ». — für das Ausland.

Inserate:
Schweiz und Ausland 40 Cts. pro 1-fp. Petitzeile.

Größere Aufträge entsprechender Rabatt.

Etwas aus der gerichtlichen Geburtshilfe.

Es ist klar, daß Vorgänge, welche mit so

vielen Interessen verbunden sind, wie die Schwangerschaft,

Geburt und Wochenbett, schon von
jeher vielfachen Anlaß boten zur Regelung
bestimmter, sie betreffender Fragen durch den

Staat und zum Schutze der Schwangeren, aber
auch des werdenden Menschen durch die

Rechtsprechung. Man mag über die Zulässigkeit
solcher Einmischungen des Staates in persönliche

Verhältnisse denken, wie man will: die

Tatsache besteht, daß in allen zivilisierten Ländern

Gesetze bestehen, die bei Uebertretung oft
schweren, ja grausamen Strafen rufen.

Um nun in dieser Materie Irrtümer zu
vermeiden, daß fälschlicherweise Strafen
ausgesprochen werden bei Verdacht auf gesetzwidrige
Manipulationen, muß die Wissenschaft zu
unterscheiden verstehen, aus welchen Ursachen
gewisse Folgen herzuleiten sind und was für
Veränderungen spontan, d. h. selbständig entstehen
können; welche dagegen gewaltsame Eingriffe
zur Voraussetzung haben.

In erster Linie wollen wir hier die zufälligen
Verletzungen bei Schwangeren ins Auge fassen:
Solche Verletzungen rufen dem gerichtlich-medizinischen

Interesse entweder als Folgen von
Unfällen, oder als solche fahrlässiger oder
absichtlicher Körperverletzung. Sie werden zu
begutachten sein gleich wie Verletzungen bei nicht
schwangeren Individuen.

Uns interessiert hier vor allem, was für
Bedeutung solche Verletzungen für den Weiterbestand

der Schwangerschaft haben können oder

müssen; dann aber auch, inwiefern sie die

Schwangere selber treffen und eventuell vom
Leben zum Tode bringen.

Ein Einfluß auf die Schwangerschaft ist meist
bei Verletzungen nur dann zu erwarten, wenn
sie die Gebärmutter selber betreffen. Auch sehr

schwere Verletzungen anderer Körperteile können

ohne Einfluß auf die Schwangerschaft bleiben.

Man hat zum Beispiel einen Fall beobachtet

von Schädelbasisbruch nach Sturz einer Schwangeren

aus dem zweiten Stollwerk, ohne
Unterbrechung der Schwangerschaft. F^mer àe
Schußverletzung durch das Zwerchfell und die

Lungen, Ueberfahrenwerden mit schweren Wunden

am Unterleib und den Oberschenkeln. Dann
wurden sogar .schwere Verletzungen gesehen der

Scheide und der äußeren Geschlechtsteile, bei

denen aber die Gebärmutter intakt blieb, ohne

daß Abort eintrat. Allerdings kommt es dann
oft im Verlaufe der Heilung nachträglich doch

noch zu Abortus, aber nicht immer.
Anders liegen die Sachen, wenn die Gebärmutter

selber von einer plötzlichen stumpfen
Gewalt getroffen wird, die durch die Bauchdecken

wirkt. Hier kann durch die Sprengwirkung

des Fruchtwassers bei völlig gesunder
Wand eine totale Zerreißung der Gebärmutter
eintreten, ohne daß die äußeren Bauchdecken
verletzt werden. Meist reißt zuerst der
Gebärmuttergrund ein; dann setzt sich der Riß im

Bogen auf die vordere oder die Hintere Wand
fort. Es sind diese Gewalteinwirkungen auf
Flüßigkeit gefüllte Hohlräume auch in der
Kriegschirurgie genauer studiert worden, weil auch

Schußverletzungen bei der großen Plötzlichkeit
der einwirkenden Gewalt ähnliche Folgen zu
haben pflegen. Ein Schuß in eine gefüllte
Blase z. B. jagt das ganze Organ auseinander
und ähnlich verhält sich des Gehirn bei
Kopfschüssen aus der Nähe.

Als Folge einer solchen Zerreißung haben
wir den Austritt der Frucht in die Bauchhöhle;
fast stets stirbt das Kind dabei ab; nur
ausnahmsweise, wenn die Plazenta in der
zerrissenen Gebärmutter sitzen bleibt und keine

Verblutung oder Infektion der Mutter eintritt,
kann es in der Bauchhöhle weiter getragen
werden. Wenn die Gebärmutter nicht zerplatzt,
so kann es zu einer weitgehenden Ablösung des

Fruchtkuchens von der Wandung kommen und
so das Kind zu Grunde Zehen. Wenn dabei
die mütterlichen Gefäße in weiteren Maße
eröffnet werden, so kann sich die Mutter verbluten.

Weniger leicht erklären sich die Fälle, in
denen das Kind, ohne daß die Mutter eine

schwerere Verletzung erhielt und ohne daß die

Nachgeburt abgelöst wurde, Verletzungen
bekommt und mit diesen dann lebend geboren
werden kann; oder es kann auch absterben
infolge solcher es direkt treffender Gewalteinwirkungen.

Man hat in dieser Weise
Nabelschnurzerreißungen entstehen sehen, oder
Zerreißungen nur eines Nabelschnurgesässes; dann
Schädelbruch des Kindes, Oberschenkelbrüche,
Unterschenkelbrüche. Man hat auch schon
erlebt, daß durch einen solchen Unfall ein Kind
von Zwillingen getötet und eines nicht berührt
wurde.

Ein besonders seltener Fall wird beschrieben,
bei dem eine Schwangere aus 4 Meter Höhe
herabstürzte. Sie erlitt einen Knöchelbruch und
Darmverletzungen; die Gebärmutter blieb ganz,
nur riß der an der Hinterwand sitzende Fruchtkuchen

bis auf die Wafferhaut durch und das
Kind verblutete sich.

Auch schon in früherer Schwangerschaftszeit
kann eine äußere Einwirkung dem' Kind
Verletzungen zufügen, ohne daß es zu Grunde geht,
an dem ausgetragenen und normal geborenen
findet man dann die Narben dieser Verletzungen:
man konstatiert z. B. schlecht geheilte Knochenbrüche

der Beine oder Arme.
Es ist auch schon vorgekommen, daß

irrtümlicherweise der schwangere Uterus, in der
Meinung, man habe es mit einer Geschwulst zu
tun, punktiert wurde; die Schwangerschaft
braucht aber dadurch nicht unterbrochen zu
werden. Oder man wollte die vermeintliche
Geschwulst operieren und öffnete den Bauch:
auch dann ging meist die Schwangerschaft weiter.

Oder in einem Falle hielt man den
rückwärtsgebeugten schwangeren Uterus für einen
Bluterguß im Douglas'schen Raume und schnitt
hinein; es trat der Tod an Infektion ein.

Da in der Schwangerschaft die Blutgefäße

eine außerordentliche Dicke annehmen, so können
Verletzungen bei Schwangeren leicht zum
Verblutungstode führen; dies kann schon aus einem
verletztenUnterschenkelvenenknoten, einerKrampf-
ader geschehen; allerdings wohl nur, wenn man
anstatt unterhalb, oberhalb der Stelle komprimiert,

als hätte man es mit einer Schlagaderblutung

zu tun.
Es ist auch schon vorgekommen, daß die

schwangere Gebärmutter durch einen Schuß verletzt

wurde. In einigen Fällen wurde die Frucht
mehrfach von der Kugel durchbohrt und getötet.
Da kann dann die Frage auftauchen, ob der
Schuß einen Selbstmordversuch darstellt, oder
von fremder Hand herrührt. Die Entscheidung
ergibt sich aus der Richtung des Schußkanales
und aus der nach einem vorhandenen
Verbrennungssaum um die Wunde zu erkennenden
größeren Nähe der Waffe.

Wie wir wissen, kann auch bei vorhandener
Prädisposition die schwangere Gebärmutter von
selbst zerreißen am Ende der Schwangerschaft;
Anlaß dazu geben Veränderungen der
Gebärmutterwand, wie sie nach früheren operativen
Eingriffen, z. B. nach früherem Kaiserschnitt,
zurückbleiben können. Auch abnorm tief in die
Muskulatur eingewachsene Nachgeburtszotten
können schuld sein; ferner Verdünnungen der
Wandung durch früher vorgenommene manuelle
Plazentarlösung der Verletzungen bei früheren
Auskratzungen. Ferner Verletzungen bei
früherer krimineller Fruchtabtreibung. Ich habe
selber einmal einen Fall gesehen und veröffentlicht,

bei dem infolge einer eitrigen Entzündung
des linken Eileiters auf operativem Wege der
erkrankte Eileiter entfernt und sein Gebärmutterende

aus der Uteruskante herausgeschnitten
wurde; die Heilung verlief unter Eiterung.
Zwei Jahre später wurde die Frau schwanger
und am Ende der Schwangerschaft, vor Eintritt

der Wehen, platzte die Eileiterecke am Orte
des früheren Eingriffes und die Frau ging zu
Grunde. Es ließ sich dann mikroskopisch
nachweisen^ daß unglücklicherweise der Fruchtkuchen
gerade auf der alten narbigen Stelle gesessen
hatte und die Zotten durch tiefes Hineinwuchern
die Zerreißung begünstigt, wenn nicht
hervorgerufen hatten.

Geschwülste der Gebärmutter, Myome oder
Krebs, können auch die Wandung so untüchtig
machen, daß sie bei stärkerer Dehnung zerreißt.
Dann kommt auch angeboren eine abnorm dünne
Wandung vor, die solche Folgen haben kann,
allerdings nicht immer; ein Fall, den ich
beobachtete, wo man durch die dünne Gebärmutterwand

jede einzelne Zehe des Kindes fühlen und
beinahe sehen konnte, verlief ganz normal,
indem die Frau von selber und glatt gebar.

Wenn gegen oder am Ende der Schwangerschaft

die Mutter stirbt, so ist es die moralische
Pflicht des Arztes, wenn man noch mit dem
Leben des Kindes rechnen kann, dieses durch
Kaiserschnitt zur Welt zu befördern. In früheren
Zeiten war dies sogar gesetzlich geboten. In
neuerer Zeit hat man diese Bestimmung fallen
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gelaffen. SDte SRöglichfeit, bas Kinb rtocE) ju
retten, Befielt bis jirfa 20 SRinuten nach bem

fixeren Sobe ber gutter. 0ft gibt baS Kinb
buret) ErftidungSträmpfe in gorm Don heftigen
KinbSbemegungen felber geidjen feines noä)
beftetjenben SebenS. SOÎeift aber wirb ber Slrgt
nid)t beim Sobe ba geroefen fein unb ba f)at
er feine genauen Slnbaltspuntte über ben geit*
punit beS SoöeS; er wirb atfo, wenn nicE)t

jebe §luSfid)t fehlt, bad baS Kinb noch leben
fönnte, in jebem gaüe ben Kaiferfdjnitt an ber
Sötern bornehmen ; zumal ba bieS ja ein t)o<hft
einfacher Eingriff ift unb ofpte jebe Vorbereitung
gemalt werben fann.

Sa im lügemeinen nur feiten ein foldjer
Kaiferfdmitt an ber Verdorbenen ein lebenbeS
Kinb' erhielte, fo bot man ben Vorfdjtag ge=
macht, lieber an ber ©terbenben biefen Ein*
griff oorgunebmen. ÜRan fanb anfangs biefen
Vorfcbtag barbarifd); aber wenn man bebenft,
baff es fi(b um Nettung eines ÜRenfchenlebenS
banbelt, fo fie^t bie ©adje boib anberS aus.
©etbftberftänblid) rnud man überzeugt fein, bad
ein fortleben ber SRutter gang auSgefdjtoffen
ift, bie Singehörigen muffen ibre guftimmung
geben unb bte Operation rnud tec^ntfcf) fo auS*
geführt werben, bad wenn man fid) getäufdjt
|ätte unb bie grau bodj am Seben bliebe, fein
©(haben für ihre ©efunbljeit barauS entftünbe:
fie mud unter aüen VorfithtSmadregeln ber
SlfepfiS gemacht werben. SSenn bei Soten ober
©terbenben aber eine Entbinbung bur<h bie
normalen ©eburtswege möglich ift, bann mud
fie bem Kaiferfdjnitt borgezogen werben.

Ser Kaiferfdjnitt an ber Soten ift gefc£)ic£)t=

lieh nachweisbar öfters in früheren gahrhun*
berten gemacht worben. Ein befannteS Vei»
fpiel ift bas Srauerfpiel Macbeth bon ©hale*
jpeare, baS ©ihiüer ins Seutfche übertragen
hat. Sem gelben war geweisfagt worben, fein
SRenfch, ber bom SBeibe geboren fei, werbe ihm
©chaben bringen fönnen. SÖSie nun fein Sßtber»
fadfjer auf ihn einbringt, fagt er ihm : §alt ein,
feiner, ber bom SBeibe geboren, fann mich
überwältigen; worauf jener erwibert : g<h werbe
bi<h umbringen, benn ich bin aus meiner toten
äRutter Seibe berauSgefdjnitten worben.

Sürfen währenb ber ©djwangerfchaft d)irur=
gifdje Operationen borgenommen werben? grü»
|er, bebor bie StntifepfiS eingeführt war, fam
eS bei folgen Eingriffen meid zu einer Unter*
brethung ber @<hwangerf<haft. Heutzutage aber
erlaubt unS bie beffere luSbilbung ber operati*
ben äRetljoben biele Operationen ohne ©efähr»
bung ber grucpt auszuführen unb felbft Sin*
griffe, bie bie ©ebärmutter felber betreffen,
gehören hierher.

Iber auch Operationen, bie ficher zur Unter»
brethung ber ©chwangerfchaft führen, finb ge=

ftattet, wenn ohne fie baS Seben ber äRutter
gefährbet ift; man wirb Z- V. bei beginnenbem
Krebs ber ©ebärmutter biefe trofc beftehenber
©djwangerfchaft entfernen bürfen um fo eine

Teilung ber äRutter zu erlangen, ba fie ohne
ben Eingriff bem fieberen Sobe entgegenfehen
würbe.

Aus der Praxis»
äRit grodem gntereffe lefe idh immer bie

geilen aus ber ißrajiS, fo auih in Nr. 1 bie
©eburt mit bermutlicher Ouerlage, mit bor»
liegenber Nachgeburt, ohne Irjt^ §ter hat bie
Natur wahrlid) biet geteiftet, mit Umficht ber
Hebamme.

Hatte auch einen folgen, aber fehr fchweren
gaÜ, mit Plazenta praevia im 7. ©diwanger»
fchaftêmonat, mit zwei letzten, bei heftêger
Vlutung, fo bad öte grau fchon fehr blutleer
war bei Veginn ber ©eburt unb mudte nun
noch bie Operation burchmachen, nämlich bie
Vlazenta öffnen für ben Surdjtritt beS KinbeS.
Nur mit grödter äRülpe unb Inftrengung unb
ber SüdjtigMt ber Herren letzte tonnten wir
bie erft 25 gahre alte gweitgebärenbe am Seben
erhalten, baS Kinb ftarb währenb ber ©eburt.

Sie grau burfte am achten Sage ein wenig
aufftehen, benn bas SBodjenbett bertief mit guter
wachfamer Pflege über Erwarten gut. SaS ift
ja fd)Iiedti(h ber SBunfch aüer, ber- alten unb
mnqen Bebammen, nicht wahr, meine werten
Koüeghtnen?

Nun aber zum ©d)Iup ber ©chreiberin R. K.
in Nr. 1 : gühtte mid) fehr gelränlt als ältere
Hebamme, als id) las bon einer uralten
Hebamme, bie ihren SßirlungSfreiS abfuche.
0, laffen Sie fie bo<h noch arbeiten, fo lange
fie !ann unb mag unb bielleicht hat fie fogar
noch bie paar grauten nötig, zu weit wirb fie
wohl nicht fpringen als uralte £>ebamtne unb
benfen @ie, ©ie möchten auch gerne alt wer»
ben. ©emöijnlicb pöien fie felber auf wenn fie
älter werben unb bie Vefchwerniffe beS VerufeS
auf ihnen laften, wo fie bann gerne aüeS ben

gungen überlaffen. In bieten Orten zeigt fich
eben auch Ueberprobuttion bon Hebammen unb
warum? SSBeil fie jejjt beffer honoriert finb
als früher. Iber fragen wir uns, wer hat'S
auf biefen ©tanb gebracht? SaS gufammen»
halten unb grünben bon Vereinen ber alten
Hebammen. @o bin auch ich feit ber ©rün»
bung beS Schweizer. gcebammenbereinS bom
gahre 1893 äRitjEjetferin unb treues äRitgtieb
beS Vereins geblieben.

tlnfer SBahlfprud) fei: Eine für lüe, lüe
für Eine! Somit unS bie gewünfehte Ichtung
entgegengebracht wirb, müffen wir uns über»
winben, eine bie anbere erheben ftatt unter»
brüden unb bem unwiffenben ißublitum feine
nnberftänbigen Infichten betreffs ber ©eburtS»
hülfe berftänblich machen.

Sine gewiffenljafte Hebamme, fei fie jung
ober alt, lädt z- S3- einen Sammrid nähen, wenn
auch ïlein; umgetehrt eine gewiffenlofe ,§ebamme,
jung ober alt, lädt es bleiben, hierfür nur
Zwei Veifpiete aus meiner ißrajis.

1) geh war bei einer Wohltjabenben, 25 gahre
alten Srftgebärenben. Schon borgefeljen, gab'S
einen Sammrid bon l1/« cm. gd) liefs mit
tlebereinftimmung beS SRanneS ben Irzt rufen
Zum nähen, gnbeffen ïam eine junge grau
aus gleichem -jpaufe unb fagte: „O, ladt bod)
baS nicht gefchehen, id) war auch geriffen, aber
bie §ebamme hat mir einfach bie Veine zu=
fammengebunben. (Eine junge |>ebamme!)

2) §atte eine grau zum bierten 3Ral ent»
bunben, ohne einen Sammrid- SBeil bie grau
mit bem gafften rüdftänbig mar, nahm fie beim
fünften eine jüngere §ebamme. 9îad) ber ©e=
burt würbe ber grau gefagt, fie fei geriffen,
aber bon früher her. Nachträglich fprach biefe
grau unb ihr Ehemann mit mir über biefen
Sammrid unb wudten ganz beftimmt, wie ich,
bad Mefer bon ber lehtett ©eburt hetaührte.
Sie grau tarn bann fpäter ins ©pitat. Sarum '

gewiffenhäft, ob alt ober jung, ©ie werben
aüe zugeben müffen, meine werten Kolleginnen,
bad eine praftifdje, erfahrene, ich fa9e fe^r ge=

wiffenhafte §ebamme weniger ben Int rufen
laffen mud, als eine Infängerin. 2ßo gsfltcbjt, gibt'S
teine luSnahme. — Sie jüngern Kolleginnen
werben biefer ©chreiberin aber nicht zürnen,
woüen fie noch nijht fterben, werben fie auch alt.

3Bir woüen fein ein einig Volt bon ©d)We=

ftern, in Sinigfeit unb gufriebenheit unfer Vrot
berbienen. gum ©chluffe biele herzliche ©rüde
an aüe meine Koüeginneni gung unb 11t.
luf SBieberfehen an ber nächften Verfammlung!

F. M.

5tl)u)ci;. htbaimnetwerein.

^inlabung
27. Delegierten- unb (Betieraluerfammlung

in ern
greitag ben 4. unb ©amStag ben 5. guni 1920.

SBerte Koüeginnen!
gu unferm bieSjäljrigen §ebammerifefte laben

wir aüe VerufSfdjweftern bon ©tabt unb Sanb

herzlich ein. geljn gahre dnb berftoffen, feit»
bem bie VunbeSftabt bie ©djweizerhebammen
in ihren SDZauern begrüden bürde. SBaS liegt
nicht aüeS in biefem geitraum begraben! Viele,
bie fidj bamalS mit unS freuten, haben tängft
ben Erbenftaub bon ben güden gefchüttelt unb
ruhen aus bon beS SebenS Sorgen unb ißtagen.

ES foü auch bieSmal wieber ein ädjteS, ge»
mütticheS Vernerfeft werben, wenn aud) in be»

fcheibenem Nahmen burdjgeführt. SaS Ver»
gnügungSfomitee ift bereits in reger Sätigteit.
icEßir haben bieSmal feine lange Sraftanbenlifte
ZU erlebigen, um fo beffer wirb eS bie geit er»
tauben, einige ©tunben ber frohen ©efeÜigfeit
unb bem ^urnor zu wibmen.

llnfere SNitglieber finb offenbar zufrieben mit
ber gegenwärtigen Entwidlung beS Schweiz.
§ebammenbereinS. SBohl hat fid) bie aügemeine
Sage in ben legten gahren bebeutenb gebeffert.
SebenSwürbige Verhältniffe finb ba unb bort
gefdjaffen worben, neue ©eftionen gegrünbet,
unb ber Schweiz. §ebammenberein hat an 2Rit»
gliebern beträchtli^) zugenommen.

Slüein, wir finb noch fange nicht am giele,
immer noch gibt eS Kantone, in benen ber
^ebamme ein bebauernSwerteS SoS befchteben
ift. ES braucht ba noch biet SRut unb Energie,
um nach biefer Seite Ijiu baS VereinSfchiff zu
feftigen unb auszubauen. ÜRöge auch ber bieS»

jährige §ebammentag bazu beitragen, bad biele
Vefudjerinnen neugeftärft zurüdfeljren in ihren
SBirfungSfreiS unb bann mithelfen, baS Sin»

fefjen beS ©tanbeS zu förbern.
Sluf ein fröhliches SBieberfehen benn in ber

SDtujjenftabt, ihr werten KoÜeginnen aüe, zu
froher Sagung unb gefteSfreube

©enf....
Saufanne

tl • •

gtei&urg

Sern

Safe!
Dlteit

Sern

©rftfelb.
3Irtt)»@oIbaU.

It It
Susern

Sern

ab 640

an 7"
ab 813

an 942

ab 9"
au 1032

ab 730

an 8"
ab 830

an 10°»
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an 7"
ab 806

an 848

ab II00
an 20S

©t. ©allen.
SBintertffur

Sürich

Dtten

Sern

©djaffbaufen
SBintertbur

3ürt^

Ölten

33ern 1
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ab 616
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an 638

ab 664

an 750

ab 930

an II40
ab 1210
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Zentraloorstand.
Vetreffs tlnterfunft hei Slnlad unferer Sele»

gierten* unb ©eneralberfomtnlung ift eS unS
gelungen, genügeuö Quartiere zu erhalten, fo
bad niemanb in Slengften zu fein braucht wegen
eines Nachtquartiers, trojs ber bielherühmten
SBohnungSnot in ber löht. VunbeSftabt. Slüer»

bingS, bieS gahr heidi eS fd)on „heibi gränfü
mitnäh", eS woüte unS fçhier „gfcf)mue<h" wer*
ben. Slber eS ift nun einmal nicht zu änbern
unb etwas NechteS wiü man bod) auch ha&eu;
Zubern ift ja nur einmal im gahr Hebammen»
feft unb ba barf man fid) fchon etwas leiften
unb zwar mit gutem ©ewiffen. ^e,::

Nachtquartiere infl. grühftüd finb uns à

gr. 6. — angeboten. SaS Nadjteffen im fpotel
National à gr. 5. —, 'beftehenb aus ©uppe,
@eehed)t in äBeifjmetufauce, ©chmorrbraten mit
ßattid), Kartoffelpurée, ©alat, Siplomaten»ißub*
bing mit Vaniüenfauce.

Sie Vantetttarten à gr. 4. — müffen beim
Eingang in ben ©rodratsfaal gelöft werben.
SaS Vanfett ant 5. gittti finbet int ViirgerbauS,
Nettengaffe 20, ftatt.

Sa bie Verhanblungen jeweiten etwas lange
bauern unb fidj infolgebeffen bei ben Vefucher»
innen ein gefunber Slppetit einfteüt, hüben wir
bas Hauptgewicht auf ein gutes, währfd)afteS
SRittageffen gelegt, beftehenb aus ©uppe,
©chweinSbraten, ©paghetti à la Napotitaine,
©alat, Seffert. -vV-ïlT?
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gelassen. Die Möglichkeit, das Kind noch zu
retten, besteht bis zirka 20 Minuten nach dem
sicheren Tode der Mutter. Oft gibt das Kind
durch Erstickungskrämpfe in Form von heftigen
Kindsbewegungen selber Zeichen seines noch
bestehenden Lebens. Meist aber wird der Arzt
nicht beim Tode da gewesen sein und da hat
er keine genauen Anhaltspunkte über den
Zeitpunkt des Todes; er wird also, wenn nicht
jede Aussicht fehlt, daß das Kind noch leben
könnte, in jedem Falle den Kaiserschnitt an der
Totem vornehmen; zumal da dies ja ein höchst
einfacher Eingriff ist und ohne jede Vorbereitung
gemacht werden kann.

Da im Allgemeinen nur selten ein solcher
Kaiserschnitt an der Verstorbenen ein lebendes
Kind erzielte, so hat man den Vorschlag
gemacht, lieber an der Sterbenden diesen Eingriff

vorzunehmen. Man fand anfangs diesen
Vorschlag barbarisch; aber wenn man bedenkt,
daß es sich um Rettung eines Menschenlebens
handelt, so sieht die Sache doch anders aus.
Selbstverständlich muß man überzeugt sein, daß
ein Fortleben der Mutter ganz ausgeschlossen
ist, die Angehörigen müssen ihre Zustimmung
geben und die Operation muß technisch so

ausgeführt werden, daß wenn man sich getäuscht
hätte und die Frau doch am Leben bliebe, kein

Schaden für ihre Gesundheit daraus entstünde:
sie muß unter allen Vorsichtsmaßregeln der
Asepsis gemacht werden. Wenn bei Toten oder
Sterbenden aber eine Entbindung durch die
normalen Geburtswege möglich ist, dann muß
sie dein Kaiserschnitt vorgezogen werden.

Der Kaiserschnitt an der Toten ist geschichtlich

nachweisbar öfters in früheren Jahrhunderten

gemacht worden. Ein bekanntes
Beispiel ist das Trauerspiel Macbeth von Shakespeare,

das Schiller ins Deutsche übertragen
hat. Dem Helden war geweissagt worden, kein
Mensch, der vom Weibe geboren sei, werde ihm
Schaden bringen können. Wie nun sein Widersacher

auf ihn eindringt, sagt er ihm: Halt ein,
keiner, der vom Weibe geboren, kann mich
überwältigen; worauf jener erwidert: Ich werde
dich umbringen, denn ich bin aus meiner toten
Mutter Leibe herausgeschnitten worden.

Dürfen während der Schwangerschaft chirurgische

Operationen vorgenommen werden? Früher,

bevor die Antisepsis eingeführt war, kam
es bei solchen Eingriffen meist zu einer
Unterbrechung der Schwangerschaft. Heutzutage aber
erlaubt uns die bessere Ausbildung der operativen

Methoden viele Operationen ohne Gefährdung

der Frucht auszuführen und selbst
Eingriffe, die die Gebärmutter selber betreffen,
gehören hierher.

Aber auch Operationen, die sicher zur
Unterbrechung der Schwangerschaft führen, sind
gestattet, wenn ohne sie das Leben der Mutter
gefährdet ist; man wird z. B. bei beginnendem
Krebs der Gebärmutter diese trotz bestehender
Schwangerschaft entfernen dürfen um so eine

Heilung der Mutter zu erlangen, da sie ohne
den Eingriff dem sicheren Tode entgegensehen
würde.

Ms aer Praxis.
Mit großem Interesse lese ich immer die

Zeilen aus der Praxis, so auch in Nr. 1 die
Geburt mit vermutlicher Querlage, mit
vorliegender Nachgeburt, ohne Arzt. Hier hat die
Natur wahrlich viel geleistet, mit Umsicht der
Hebamme.

Hatte auch einen solchen, aber sehr schweren
Fall, mit xrsevia im 7.
Schwangerschaftsmonat, mit zwei Aerzten, bei heftiger
Blutung, so daß die Frau schon sehr blutleer
war bei Beginn der Geburt und mußte nun
noch die Operation durchmachen, nämlich die
Plazenta öffnen für den Durchtritt des Kindes.
Nur mit größter Mühe und Anstrengung und
der Tüchtigkeit der Herren Aerzte konnten wir
die erst 25 Jahre alte Zweitgebärende am Leben
erhalten, das Kind starb während der Geburt.

Die Frau durfte am achten Tage ein wenig
aufstehen, denn das Wochenbett verlief mit guter
wachsamer Pflege über Erwarten gut. Das ist
ja schließlich der Wunsch aller, der- alten und
mnqen Hebammen, nicht wahr, meine werten
Kolleginnen?

Nun aber zum Schluß der Schreiberin L,. X.
in Nr. 1 : Fühlte mich sehr gekränkt als ältere
Hebamme, als ich las von einer uralten
Hebamme, die ihren Wirkungskreis absuche.
O, lassen Sie sie doch noch arbeiten, so lange
sie kann und mag und vielleicht hat sie sogar
noch die paar Franken nötig, zu weit wird sie

wohl nicht springen als uralte Hebamme und
denken Sie, Sie möchten auch gerne alt werden.

Gewöhnlich hören sie selber auf wenn sie

älter werden und die Beschwernisse des Berufes
auf ihnen lasten, wo sie dann gerne alles den

Jungen überlassen. An vielen Orten zeigt sich
eben auch Ueberproduktion von Hebammen und
warum? Weil sie jetzt besser honoriert sind
als früher. Aber fragen wir uns, wer hat's
auf diesen Stand gebracht? Das Zusammenhalten

und gründen von Vereinen der alten
Hebammen. So bin auch ich seit der Gründung

des Schweizer. Hebammenvereins vom
Jahre 1893 Mithelferin und treues Mitglied
des Vereins geblieben.

Unser Wahlspruch sei: Eine für Alle, Alle
für Eine! Damit uns die gewünschte Achtung
entgegengebracht wird, müssen wir uns
überwinden, eine die andere erheben statt
unterdrücken und dem unwissenden Publikum seine
unverständigen Ansichten betreffs der Geburtshülfe

verständlich machen.
Eine gewissenhafte Hebamme, sei sie jung

oder alt, läßt z. B. einen Dammriß nähen, wenn
auch klein; umgekehrt eine gewissenlose Hebamme,
jung oder alt, läßt es bleiben. Hierfür nur
zwei Beispiele aus meiner Praxis.

1) Ich war bei einer wohlhabenden, 25 Jahre
alten Erstgebärenden. Schon vorgesehen, gab's
einen Dammriß von 1^/s om. Ich ließ mit
Uebereinstimmung des Mannes den Arzt rufen
zum nähen. Indessen kam eine junge Frau
aus gleichem Hause und sagte: „O, laßt doch
das nicht geschehen, ich war auch gerissen, aber
die Hebamme hat mir einfach die Beine
zusammengebunden. (Eine junge Hebamme!)

2) Hatte eine Frau zum vierten Mal
entbunden, ohne einen Dammriß. Weil die Frau
mit dem Zahlen rückständig war, nahm sie beim
fünften eine jüngere Hebamme. Nach der
Geburt wurde der Frau gesagt, sie sei gerissen,
aber von früher her. Nachträglich sprach diese

Frau und ihr Ehemann mit mir über diesen
Dammriß und wußten ganz bestimmt, wie ich,
daß dieser von der letzten Geburt herrührte.
Die Frau kam dann später ins Spital. Darum
gewissenhaft, ob alt oder jung. Sie werden
alle zugeben müssen, meine werten Kolleginnen,
daß eine praktische, erfahrene, ich sage sehr
gewissenhafte Hebamme weniger den Arzt rufen
lassen muß, als eine Anfängerin. Wo Pflicht, gibt's
keine Ausnahme. — Die jüngern Kolleginnen
werden dieser Schreiberin aber nicht zürnen,
wollen sie noch nicht sterben, werden sie auch alt.

Wir wollen sein ein einig Volk von Schwestern,

in Einigkeit und Zufriedenheit unser Brot
verdienen. Zum Schlüsse viele herzliche Grüße
an alle meine Kolleginnen^ Jung und Alt.
Auf Wiedersehen an der nächsten Versammlung!

N.

Schweiz. Hàmmenverein.
Einladung

zur
37. Delegierten- und Generalversammlung

in Bern
Freitag den 4. und Samstag den S. Juni 192V.

Werte Kolleginnen!
Zu unserm diesjährigen Hebammenfeste laden

wir alle Berufsschwestern von Stadt und Land

herzlich ein. Zehn Jahre sind verflossen,
seitdem die Bundesstadt die Schweizerhebammen
in ihren Mauern begrüßen durste. Was liegt
nicht alles in diesem Zeitraum begraben! Viele,
die sich damals mit uns freuten, haben längst
den Erdenstaub von den Füßen geschüttelt und
ruhen aus von des Lebens Sorgen und Plagen.

Es soll auch diesmal wieder ein ächtes,
gemütliches Bernerfest werden, wenn auch in
bescheidenem Rahmen durchgeführt. Das
Vergnügungskomitee ist bereits in reger Tätigkeit.
Wir haben diesmal keine lange Traktandenliste
zu erledigen, um so besser wird es die Zeit
erlauben, einige Stunden der frohen Geselligkeit
und dem Humor zu widmen.

Unsere Mitglieder sind offenbar zufrieden mit
der gegenwärtigen Entwicklung des Schweiz.
Hebammenvereins. Wohl hat sich die allgemeine
Lage in den letzten Jahren bedeutend gebessert.
Lebenswürdige Verhältnisse sind da und dort
geschaffen worden, neue Sektionen gegründet,
und der Schweiz. Hebammenverein hat an
Mitgliedern beträchtlich zugenommen.

Allein, wir sind noch lange nicht am Ziele,
immer noch gibt es Kantone, in denen der
Hebamme ein bedauernswertes Los beschieden
ist. Es braucht da noch viel Mut und Energie,
um nach dieser Seite hin das Vereinsschiff zu
festigen und auszubauen. Möge auch der
diesjährige Hebammentag dazu beitragen, daß viele
Besucherinnen neugestärkt zurückkehren in ihren
Wirkungskreis und dann mithelfen, das
Ansehen des Standes zu fördern.

Auf ein fröhliches Wiedersehen denn in der
Mutzenstadt, ihr werten Kolleginnen alle, zu
froher Tagung und Festesfreude!
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àtralvorstaM.
Betreffs Unterkunft bei Anlaß unserer

Delegierten- und Generalversammlung ist es uns
gelungen, genügend Quartiere zu erhalten, so
daß niemand in Aengsten zu sein braucht wegen
eines Nachtquartiers, trotz der vielberühmten
Wohnungsnot in der löbl. Bundesstadt.
Allerdings, dies Jahr heißt es schon „beidi Fränkli
mitnäh", es wollte uns schier „gschmuech" werden.

Aber es ist nun einmal nicht zu ändern
und etwas Rechtes will man doch auch haben;
zudem ist ja nur einmal im Jahr Hebammenfest

und da darf man sich schon etwas leisten
und zwar mit gutem Gewissen, êNachtquartiere inkl. Frühstück sind uns à

Fr. 6. — angeboten. Das Nachtessen im Hotel
National à Fr. 5.—, 'bestehend aus Suppe,
Seehecht in Weißweinsauce, Schmorrbraten mit
Lattich, Kartoffelpüree, Salat, Diplomaten-Pudding

mit Vanillensauce.
Die Bankettkarten à Fr. 4. — müssen beim

Eingang in den Großratssaal gelöst werden.
Das Bankett am 5. Juni findet im Bürgerhaus,
Neuengasse 20, statt.

Da die Verhandlungen jeweilen etwas lange
dauern und sich infolgedessen bei den Besucherinnen

ein gesunder Appetit einstellt, haben wir
das Hauptgewicht auf ein gutes, währschaftes
Mittagessen gelegt, bestehend aus Suppe,
Schweinsbraten, Spaghetti à la Kapotitaine,
Salat, Dessert. '
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